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über die Teilnahme von Bedeutung sind. Nach Maßgabe des § 11
ist hinzuweisen auf

1. das Teilnahmeentgelt,
2. den Ausschluss Minderjähriger nach § 3 Abs. 1 Satz 1 und 2,
3. die Tatsache, dass Gewinne gemäß § 3 Abs. 1 Satz 3 nicht an

Minderjährige, bzw. Minderjährige unter 14 Jahre ausge-
schüttet werden,

4. die allgemeinen Teilnahmebedingungen und die Möglichkeit
ihrer Kenntnisnahme,

5. die Tatsache, dass nicht jede entgeltpflichtige Teilnahme zur
Auswahl der Nutzerin oder des  Nutzers führt,

6. den Zeitrahmen, in dem die Auswahl einer Nutzerin oder ei-
nes Nutzers vorgesehen ist,

7. die Veröffentlichung der Auflösung gemäß § 9 Abs. 6,

(2) Bei Gewinnspielsendungen ist zudem das eingesetzte Auswahl-
verfahren einschließlich etwaiger Spielvarianten deutlich wahr-
nehmbar und allgemein verständlich zu Beginn und während des
Spielverlaufs zu erläutern. Hierbei ist insbesondere genau darzule-
gen, wie die konkrete Auswahl der Nutzerinnen und -Nutzer er-
folgt. Der Hinweis auf einen von Dritten betriebenen Auswahlme-
chanismus ist unzureichend. 

(3) In den Teilnahmebedingungen muss insbesondere auf das Teil-
nahmeentgelt, den Jugendschutz gem. § 3 Abs. 1, den Ausschluss
von der Teilnahme gem. § 4, die konkrete Ausgestaltung eines ein-
gesetzten Verfahrens zur Auswahl der Nutzerinnen und Nutzer
(wie beispielsweise Vorzähl- bzw. Vorschaltfaktor), die allgemei-
nen Bedingungen für die Ausschüttung eines Gewinns sowie alle
Umstände, die für die Einschätzung der eigenen Gewinnmöglich-
keit, insbesondere unter Berücksichtigung der Funktionsweise des
eingesetzten Auswahlverfahrens aus Sicht der Nutzerinnen und
Nutzer relevant sind, sowie auf etwaige Spielvarianten allgemein
verständlich hingewiesen werden.

§ 11 

Erfüllung der Informationspflichten während des Spielverlaufs

(1) Bei Gewinnspielsendungen im Fernsehen sind die Informa-
tionspflichten gem. § 10 wie folgt wahrzunehmen:

1. Hinweise gem. § 10 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 bis 3 sind durch münd-
liche Hinweise zu Beginn und in höchstens fünfzehnminüti-
gem Abstand sowie eine deutlich lesbare Bildschirmeinblen-
dung während des gesamten Sendungsverlaufs zu erteilen.
Hinweise gem. § 10 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 können auch alle fünf
Minuten durch deutlich lesbare Textlaufbänder mit einer

Mindestdauer von zehn Sekunden anstelle einer permanenten
Bildschirmeinblendung erteilt werden. 

2. Hinweise gem. § 10 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 bis 6 sind zu Beginn und
in höchstens 30-minütigem Abstand mündlich zu erteilen. Zu-
dem sind diese Hinweise während des Spielverlaufs durch ein
dauerhaft eingesetztes, deutlich lesbares Textlaufband zu er-
teilen. Hierbei ist jeder Hinweis in höchstens zehnminütigem
Abstand zu berücksichtigen. Auf das Textlaufband ist eben-
falls mindestens alle zehn Minuten mündlich ausdrücklich
hinzuweisen.

3. Hinweise gem. § 10 Abs. 1 Satz 2 Nr. 7 haben durch eine deut-
lich lesbare Bildschirmeinblendung von mindestens 10 Se-
kunden Dauer zu erfolgen.

4. Die Erläuterungen gem. § 10 Abs. 2 haben sowohl mündlich
als auch durch einen zeitgleich für mindestens 30 Sekunden
bildschirmfüllend eingeblendeten deutlich lesbaren Text zu-
mindest am Anfang jeder Sendung sowie jeweils im Zeitab-
stand von 60 Minuten zu erfolgen.

(2) Bei Gewinnspielen im Fernsehen, die außerhalb einer Gewinn-
spielsendung veranstaltet werden, sind, jedes Mal wenn eine konk-
rete Teilnahmemöglichkeit eröffnet wird, Hinweise gem. § 10 Abs. 1
S. 2 Nr. 1 bis 4 mündlich  zu erteilen, wenn die Teilnahmemöglich-
keit mündlich eröffnet wird und durch Bildschirmeinblendung,
wenn dies durch Einblendung erfolgt. Im Rahmen der Darstellung
der Auflösung gemäß § 9 Abs. 6 Satz 5 haben Hinweise gem. § 10
Abs. 1 Satz 2 Nr. 7 durch eine deutlich lesbare Bildschirmeinblen-
dung von mindestens 10 Sekunden Dauer zu erfolgen.

(3) Bei Gewinnspielsendungen im Hörfunk sind Hinweise gem. 
§ 10 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 bis 6 deutlich wahrnehmbar mündlich alle
fünfzehn Minuten zu erteilen. Hinweise gem. § 10 Abs. 2 haben zu-
mindest am Anfang jeder Sendung sowie jeweils im Zeitabstand
von 60 Minuten zu erfolgen. Im Rahmen der Darstellung der Auf-
lösung gemäß § 9 Abs. 6 S. 5 haben Hinweise gem. § 10 Abs. 1 S. 2
Nr. 7 deutlich wahrnehmbar zu erfolgen. Hinweise gem. § 10 Abs. 1
Satz 2 Ziffer 5 können durch eine kostenfreie Ansage unmittelbar
vor der Teilnahme der Nutzerin oder des Nutzers erfolgen.

(4) Bei Gewinnspielen im Hörfunk, die außerhalb einer Gewinn-
spielsendung veranstaltet werden, sind jedes Mal, wenn eine konk-
rete Teilnahmemöglichkeit eröffnet wird, deutlich wahrnehmbare
mündliche Hinweise gem. § 10 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 bis 4 zu geben. Im
Rahmen der Darstellung der Auflösung gemäß § 9 Abs. 6 S. 5 ha-
ben Hinweise gem. § 10 Abs. 1 S. 2 Nr. 7 deutlich wahrnehmbar zu
erfolgen. 

(5) Soweit Gewinnspiele in Telemedien im Hinblick auf den Spiel-
ablauf, die Ansprache der Nutzerinnen und Nutzer und die Teil-
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nahmemöglichkeiten in ihrer Gestaltung Gewinnspielen bzw. Ge-
winnspielsendungen im Fernsehen gleichzusetzen sind, gelten die
Absätze 1 und 2 entsprechend.

(6) Bei unentgeltlichen Gewinnspielen und Gewinnspielsendun-
gen hat der Anbieter abweichend von Abs. 1 bis 5 hinzuweisen 

1. auf die Unentgeltlichkeit bzw. darauf, dass für die Teilnahme
ausschließlich ein Entgelt für die Übermittlung einer Nachricht
erhoben wird,

2. auf die allgemeinen Teilnahmebedingungen und die Mög-
lichkeit ihrer Kenntnisnahme.

§ 12 

Auskunfts- und Vorlagepflichten

(1) Anbieter von Gewinnspielen / Gewinnspielsendungen haben
der zuständigen Aufsichtsbehörde jeweils auf Verlangen und in
aktueller Fassung vorzulegen:

1. eine ausführliche Erläuterung etwaiger angewandter Verfah-
ren zur Auswahl der Nutzerinnen und Nutzer einschließ-lich
etwaiger Varianten, 

2. die allgemeinen Teilnahmebedingungen unter Angabe ihrer
Veröffentlichung,

3. etwaige interne, die Veranstaltung der Sendung und die
Durchführung der Spiele betreffende Dienstanweisungen, 

4. zur Prüfung des technischen Auswahlmechanismus gemäß §
5 Abs. 2 S. 1 technische Protokolle über Funktion und konkre-
te Anwendung eines etwaigen Auswahlmechanismus (wie bei-
spielsweise Angaben zum Vorzählfaktor),

5. Belege über das Nutzerinnen- und Nutzeraufkommen gem. §
5 Abs. 2 S. 2,

6. einen schriftliche Nachweis über tatsächliche Gewinner sowie
über ausgezahlte Gewinnsummen,

7. ausführliche Lösungsskizzen einzelner Spiele sowie ggf. 
Referenzen, 

8. Belege für die Veröffentlichung von Spielauflösungen gem. §
9 Abs. 6 S. 2,

(2) Der Anbieter hat die betreffenden Daten drei Monate nach
Durchführung des Gewinnspiels bzw. Ausstrahlung der Gewinn-
spielsendung vorzuhalten. Telekommunikationsrechtliche und
datenschutzrechtliche Regelungen sind zu beachten. 

(3) Sofern sich der Anbieter zur Durchführung eines Gewinn-
spieles / einer Gewinnspielsendung Dritter bedient, sind diese
entsprechend zu verpflichten.

§ 13 

Ordnungswidrigkeiten

(1) Eine Ordnungswidrigkeit nach § 49 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 des
Rundfunkstaatsvertrags begeht, wer

1. entgegen § 3 Abs. 1 bei konkreten Anhaltspunkten für die
Minderjährigkeit einer Nutzerin oder eines Nutzers, bzw. die
Minderjährigkeit unter 14 Jahren, das Alter der Nutzerin oder
des Nutzers nicht überprüft oder bei erwiesener Minderjäh-
rigkeit einer Nutzerin oder eines Nutzers, bzw. einer Minder-
jährigkeit unter 14 Jahren, dessen weitere Teilnahme sowie die
Gewinnsauszahlung nicht unterbindet,

2. entgegen § 8a Abs. 1 Satz 6 des Rundfunkstaatsvertrags ein Ge-
winnspiel / eine Gewinnspielsendung anbietet, für das/ die ins-
gesamt ein Entgelt von mehr als 50 Cent erhoben wird,

3. entgegen § 5 Abs. 1 Satz 2 nicht für die von ihm veranstalte-
ten Gewinnspiele und Gewinnspielsendungen verbind-
liche allgemeine Teilnahmebedingungen aufstellt oder diese
nicht veröffentlicht,

4. bei einem technischen Auswahlverfahren entgegen § 5 Abs. 2 ei-
ne technische Protokollierung des Ablaufs des Auswahlmecha-
nismus nicht sicherstellt bzw. das Nutzerinnen- und Nutzer-
aufkommen nicht protokolliert,

5. entgegen § 6 Abs. 1 falsche, irreführende oder widersprüchli-
che Angaben macht,

6. entgegen § 7 Eingriffe in ein laufendes Gewinnspiel oder eine
laufende Gewinnspielsendung vornimmt,

7. entgegen § 8 Nutzer nicht vor übermäßiger Teilnahme schützt,
8. bei Durchführung und Gestaltung des Spiels gegen die Vor-

gaben des § 9 verstößt,
9. entgegen § 10 Abs. 3 in den Teilnahmebedingungen nicht auf

das Teilnahmeentgelt, den Jugendschutz gem. § 3 Abs. 1, den
Ausschluss von der Teilnahme gem. § 4, die konkrete Ausge-
staltung eines eingesetzten Verfahrens zur Auswahl der Nutze-
rinnen und Nutzer (wie beispielsweise Vorzähl- bzw. Vor-
schaltfaktor) und die allgemeinen Bedingungen für die
Ausschüttung eines Gewinns hinweist,

10. seine Informationspflichten entgegen § 11 Abs. 1 bis 6 nicht
erfüllt,

11. entgegen § 12 seinen Auskunfts- oder Vorlagepflichten nicht
nachkommt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße von bis zu
500.000 Euro geahndet werden.
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§ 14

Inkrafttreten

Die Satzung tritt in Kraft, wenn alle Landesmedienanstalten die
Satzung in den amtlichen Verkündungsblättern der Länder ver-
öffentlicht haben. 
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Anwendungs- und Auslegungsregeln  
zur Gewinnspielsatzung (GWS) 

Präambel 

§ 8a RStV 

(1) Gewinnspielsendungen und Gewinnspiele sind zulässig. Sie unterliegen dem Gebot der Transpa-
renz und des Teilnehmerschutzes. Sie dürfen nicht irreführen und den Interessen der Teilnehmer 
nicht schaden. Insbesondere ist im Programm über die Kosten der Teilnahme, die Teilnahmeberech-
tigung, die Spielgestaltung sowie über die Auflösung der gestellten Aufgabe zu informieren. Die 
Belange des Jugendschutzes sind zu wahren. Für die Teilnahme darf nur ein Entgelt bis zu 0,50 Euro 
verlangt werden; § 13 Abs. 1 Satz 3 bleibt unberührt. 

 

Die Landesmedienanstalten haben auf der Grundlage des § 46 Satz 1 1. Halbsatz RStV zur Durchfüh-

rung des § 8a RStV gemeinsam eine Satzung über Gewinnspielsendungen und Gewinnspiele 

(Gewinnspielsatzung – GWS) erlassen. In dieser Satzung sind gemäß § 46 Satz 1 2. Halbsatz RStV ins-

besondere die Ahndung von Verstößen und die Bedingungen zur Teilnahme Minderjähriger näher 

bestimmt. 

Die nachfolgenden, nicht als abschließend zu verstehenden  Anwendungs-  und Auslegungsregeln  

sollen dazu beitragen, Rechtsklarheit und -sicherheit für Anbieter von Gewinnspielen und Gewinn-

spielsendungen zu befördern sowie eine bundeseinheitliche Sachbehandlung von Verfahren auf der 

Grundlage der Gewinnspielsatzung sicherstellen. 

Zwar gehört es zum Charakter eines live veranstalteten Gewinnspiels/einer live veranstalteten 

Gewinnspielsendung, dass nicht alle spontanen Äußerungen und Sendungs- bzw. Spielverläufe plan-

bar sind. Dies entbindet jedoch weder Sendungsverantwortliche noch Moderatoren und Redakteure 

sowie sonstige senderseitige Akteure davon, jederzeit die Bestimmungen der Gewinnspielsatzung 

(GWS) einzuhalten. 

Der Anbieter hat laufend auf die Einhaltung der gesetzlichen Rahmenbedingungen zu achten. Tritt 

ein Verstoß auf, hat der Anbieter der Wiederholung eines solchen Verstoßes durch geeignete Maß-

nahmen entgegenzuwirken. Dies gilt auch, wenn die Überwachung der Einhaltung seiner Pflichten an 

Dritte delegiert wird. Hat ein Dritter, dem die Überwachung der Einhaltung der Pflichten übertragen 

wurde, die Einhaltung nicht ordnungsgemäß überwacht, sind also insbesondere Verstöße zu ver-

zeichnen gewesen, muss der Anbieter weitere geeignete Maßnahmen ergreifen. 

Aufgrund des besonderen Charakters von Gewinnspielen und Gewinnspielsendungen, in denen die 

Nutzer zu einer kostenpflichtigen Teilnahme aufgefordert werden, hat der Anbieter die Verpflichtung 

zur Sorgfalt und zur transparenten Spielgestaltung sowie zur hinreichenden Information der 

Zuschauer. Diese Pflicht erstreckt sich auf das gesamte Gewinnspiel/die gesamte Gewinnspielsen-

dung und alle Begleitumstände. 

http://www.juraforum.de/lexikon/euro
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1. Geltungsbereich 
§ 1 GWS

1
 

(1) Diese Satzung gilt für Rundfunk und vergleichbare Telemedien (Telemedien, die an die Allge-
meinheit gerichtet sind). 

(2) Die Regelungen des Staatsvertrages über den Schutz der Menschenwürde und den Jugendschutz 
in Rundfunk und Telemedien, des Glücksspielstaatsvertrages, des Gesetzes gegen den unlauteren 
Wettbewerb sowie telekommunikationsrechtliche Regelungen bleiben unberührt. 

2. Begriffsbestimmungen 
§ 2 GWS

2
 

Im Sinne dieser Satzung ist 

1. ein Gewinnspiel ein Bestandteil eines Rundfunkprogramms oder eines Telemedienangebotes, der 
den Nutzerinnen und Nutzern im Falle der Teilnahme die Möglichkeit auf den Erhalt eines Vermö-
genswertes, insbesondere in Form von Geld, Waren oder Dienstleistungen, bietet. 

2. eine Gewinnspielsendung ein inhaltlich zusammenhängender, nicht durch andere Programm-
elemente unterbrochener, zeitlich begrenzter Teil eines Rundfunkprogramms oder eines Telemedi-
enangebots von mehr als 3 Minuten Länge, einschließlich der Hinweise der §§ 10 und 11, bei dem 
die Durchführung eines oder mehrerer Gewinnspiele, insbesondere unter Berücksichtigung des zeit-
lichen Umfangs dieser Spiele, den Schwerpunkt darstellt. 

3. die Teilnahme an einem Gewinnspiel oder einer Gewinnspielsendung der Versuch einer Nutzerin 
oder eines Nutzers, unter Nutzung eines dafür geeigneten Kommunikationsweges Kontakt zu dem 
Anbieter im Hinblick auf den Erhalt einer Gewinnmöglichkeit aufzunehmen. 

4. Unentgeltlich im Sinne der Satzung sind auch Angebote, bei denen für die Nutzerinnen und Nutzer 
bei telefonischem Kontakt maximal 0,14 €, für eine SMS maximal 0,20 €, bei postalischem Kontakt 
die Kosten einer Postkarte pro Teilnahme anfallen. 

3. Jugendschutz 
§ 3 GWS 

(1) Minderjährigen darf die Teilnahme an Gewinnspielsendungen nicht gestattet werden. 
Minderjährigen unter 14 Jahren darf die Teilnahme an Gewinnspielen nicht gestattet werden. 
Soweit eine Teilnahme untersagt ist, dürfen keine Gewinne ausgeschüttet werden. 

(2) Besonders kinder- und jugendaffine Gewinnspielsendungen, insbesondere die Auslobung 
von Waren und Produkten als Gewinn, die vor allem auf Minderjährige einen großen Anreiz zur Teil-
nahme ausüben, sowie Gewinnfragen, die vor allem Kinder und Jugendliche ansprechen, sind unzu-
lässig. 

(3) Teilnahmeappelle, die ausschließlich oder ausdrücklich auch an Minderjährige gerichtet sind 
und deren Unerfahrenheit und Leichtgläubigkeit ausnutzen, sind bei Gewinnspielen und Gewinn-
spielsendungen unzulässig. 

(4) Für unentgeltliche Angebote finden § 3 Abs. 1 bis 3, § 5 Abs. 2 S.1, § 10 Abs.1 S.1 Nummer. 2 
und 3, Nummer 5 bis 7 sowie § 10 Abs. 2 keine Anwendung. 

                                                           
1
 Die Erstreckung des Geltungsbereiches der Gewinnspielsatzung auf Telemedien wurde im Urteil des Bayerischen 

Verwaltungsgerichtshofes vom 28.10.2009 zum – von der 9Live Fernsehen GmbH vor dem Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof angestrengten – Normenkontrollverfahren für den Zuständigkeitsbereich der Bayerischen 
Landeszentrale für neue Medien (BLM) für unwirksam erklärt. 
2
 Die Erstreckung des Geltungsbereiches der Gewinnspielsatzung auf Telemedien wurde im Urteil des Bayerischen 

Verwaltungsgerichtshofes vom 28.10.2009 zum – von der 9Live Fernsehen GmbH vor dem Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof angestrengten – Normenkontrollverfahren für den Zuständigkeitsbereich der Bayerischen 
Landeszentrale für neue Medien (BLM) für unwirksam erklärt. 



   

Seite 3   

3.1 Erläuternde Ausführungen zu § 3 
Für Gewinnspielsendungen gilt: 

Spiele und Sachpreise, die auf Minderjährige einen großen Anreiz zur Teilnahme ausüben sind unzu-

lässig. Auf die Zuständigkeit des Jugendschutzbeauftragten gemäß § 7 JMStV wird hingewiesen. 

Es ist bei jedem durchgestellten Anrufer eine Kontrolle durchzuführen (z.B. anhand der Stimme und 

Fragen wie z.B. der Abfrage des Geburtsdatums), ob der Anrufer minderjährig ist. Der Anrufer darf 

erst einen Lösungsvorschlag abgeben, wenn der Moderator und/oder Redakteur keinen Zweifel an 

der Volljährigkeit des Anrufers hat. Andernfalls ist der (minderjährige) Anrufer zu verabschieden und 

auf die Altersgrenze für die Teilnahme hinzuweisen. 

4. Ausschluss von der Teilnahme 
§ 4 GWS 

Ein Ausschluss von einzelnen Nutzerinnen oder Nutzern darf nur anhand abstrakt-genereller Rege-
lungen erfolgen, die im Vorfeld bekannt gegeben wurden. 

5. Transparenz 
§ 5 GWS 

(1) Gewinnspiele und Gewinnspielsendungen sind transparent zu gestalten. Hierzu hat der 
Anbieter im Vorfeld allgemein verständliche Teilnahmebedingungen aufzustellen und auf seiner 
Website und – sofern vorhanden – im Fernsehtextangebot - zu veröffentlichen. 

(2) Für den Fall, dass der Anbieter eines Gewinnspiels / einer Gewinnspielsendung eine Auswahl 
unter den Nutzerinnen und Nutzern im Hinblick auf die Unterbreitung eines Lösungsvorschlags vor-
nimmt, hat der Anbieter den Einsatz des eingesetzten Auswahlverfahrens, den Auswahlmechanis-
mus selbst und/oder seiner Parameter zu protokollieren. Für jeden Zeitpunkt des laufenden Spiels 
ist die Anzahl der Nutzerinnen und Nutzer zu protokollieren und zu belegen

3
. 

(3) Bei Anwendung eines technischen Auswahlverfahrens hat der Anbieter sicherzustellen, dass 
für jede Nutzerin und jeden Nutzer während der gesamten Dauer des Gewinnspieles / der Gewinn-
spielsendung die gleiche Chance sowie die grundsätzliche Möglichkeit besteht, ausgewählt zu wer-
den, und dass sowohl der Zeitpunkt als auch die Auswahl der Nutzerinnen und Nutzer dem Zufalls-
prinzip unterworfen sind. 

 

5.1 Erläuternde Ausführungen zu § 5 
Werden Teilnehmer, bevor sie ins Studio durchgestellt werden, bereits befragt, so ist über dieses 

Verfahren (bspw. „Screening“) und die eingesetzten Fragen zumindest in den Teilnahmebedingungen 

zu informieren. Der Umstand, dass Mitarbeiter einer Teilnehmerhotline vor dem Versuch, Nutzer ins 

Studio durchzustellen, auch nach deren Lösung für das Spiel fragen, muss in den Teilnahmebedin-

gungen aufgezeigt werden. Gleiches gilt für den Umstand, dass die Angabe der richtigen Lösung in 

einem solchen Vorgespräch keinen Anspruch auf den Gewinn begründet. 

                                                           
3
 Der § 5 Abs. 2 Satz 2 GWS (Protokollierung der Nutzeranzahl) sowie § 12 Abs. 5 GWS (Vorlage der Belege über 

Nutzeraufkommen gegenüber den Aufsichtsbehörden) wurden im Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofes vom 
28.10.2009 zum – von der 9Live Fernsehen GmbH vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof angestrengten – 
Normenkontrollverfahren für den Zuständigkeitsbereich der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM) für 
unwirksam erklärt. 



   

Seite 4   

Die Entscheidung über die Durchstellung ins Studio darf nicht auf einer Bewertung der Person des 

Anrufers in einem Vorgespräch beruhen. Die Überprüfung des erforderlichen Mindestalters bleibt 

hiervon unberührt. 

Der Einsatz eines technischen Auswahlverfahrens (rein technische Verfahren, d.h. keine durch Perso-

nen (z.B. Redakteur, Moderator) gesteuerte oder beeinflusste Auswahl) ist zulässig. Prinzipiell müs-

sen die Chancen aller Teilnehmer, ausgewählt zu werden, gleich sein. Die Chancen und der Aus-

wahlmechanismus müssen transparent dargestellt werden. Eine Verbesserung der Gewinn- bzw. 

Einwahlchancen innerhalb einer Spielrunde ist möglich; Voraussetzung ist jedoch, dass diese vor der 

Änderung transparent und deutlich kommuniziert wird. Eine Verschlechterung der Gewinn- bzw. 

Einwahlchance innerhalb einer Spielrunde ist unzulässig. 

 

6. Irreführungsverbot 
§ 6 GWS 

(1) Aussagen jeglicher Art, die falsch, zur Irreführung geeignet oder widersprüchlich sind, 
insbesondere über die Spieldauer, den Gewinn, die Lösungslogik der Aufgabe, die Anzahl der 
Nutzerinnen und Nutzer, den Schwierigkeitsgrad eines Spiels sowie über die allgemeinen 
Teilnahmebedingungen und das Verfahren zur Auswahl der Nutzerinnen und Nutzer, ein-
schließlich der Möglichkeit, ausgewählt zu werden, sind unzulässig. Die Vorspiegelung eines 
Zeitdrucks ist unzulässig. 

(2) Eine Abrechnung von Entgelten für die Teilnahme an Gewinnspielen und 
Gewinnspielsendungen ist unzulässig, wenn die Nutzerinnen und Nutzer nicht tatsächlich am 
protokollierten Auswahlverfahren teilgenommen haben. Bei der telefonischen Teilnahme 
dürfen beim Schalten des üblichen Besetztzeichens keine Entgelte bei den Nutzerinnen und 
Nutzern abgerechnet werden. 

 

6.1 Erläuternde Ausführungen zu § 6 
Es ist unbenommen, moderative Spannungsbögen aufzubauen. Jedoch sind Aussagen jeglicher Art 

unzulässig, die falsch, zur Irreführung geeignet oder widersprüchlich sind. Dies umfasst unter ande-

rem Aussagen in Einblendungen, in Laufbändern, durch den Moderator, den Redakteur oder sonstige 

senderseitige Akteure, da der Anbieter unter Zusammenschau dieser Gestaltungselemente das 

Gewinnspiel/die Gewinnspielsendung gestaltet.  

Ein Verstoß gegen § 6 Abs. 1 GWS liegt bereits dann vor, wenn Inhalte von Angeboten die Eignung 

zur Irreführung haben oder in sich widersprüchlich sind. Auf den Nachweis einer konkreten Fehlvor-

stellung beim Nutzer kommt es nicht an. 

Feststellungen zu der Frage, ob bei einer bestimmten Mindestanzahl von Teilnehmern tatsächlich ein 

Irrtum hervorgerufen wurde, sind nicht erforderlich. Erforderlich ist lediglich eine Auslegung und 

inhaltliche Bewertung der hierfür in Betracht kommenden Äußerungen im jeweiligen Kontext. 

Auch Widersprüche zwischen verschiedenen Äußerungen erfüllen den Verbotstatbestand. Insbeson-

dere können irreführende Aussagen der Moderation oder Redaktion nicht durch andere Sendeele-

mente wie z.B. Einblendungen relativiert werden.  
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Unwahre oder zur Irreführung geeignete Aussagen werden nicht dadurch zulässig, dass sie in Form 

einer Spekulation oder Meinungsäußerung (z.B. „vielleicht“, „ich finde“, „es kann“) aufgestellt wer-

den.  

Falschaussagen müssen in derselben Äußerungsform unverzüglich ausdrücklich als solche bezeichnet 

und korrigiert werden. 

Aussagen des Moderators oder anderer senderseitiger Akteure im Programm werden dem Anbieter 

zugerechnet. Eine Rechtfertigung erwächst auch nicht daraus, dass Akteuren Informationen über 

Spielumstände nicht bekannt sind. Die Berufung auf ein Nichtwissen ist in diesem Fall ohne Bedeu-

tung.  

 

6.1.1. Aussagen über die Spieldauer und Vorspiegelung von Zeitdruck 

 

a) Aussagen über die Spieldauer 

Auch Aussagen über die Spieldauer dürfen nicht falsch, widersprüchlich oder geeignet sein, den Nut-

zer in die Irre zu führen.  

Generell kann das Sendungsende angekündigt werden, wenn dieses so auch eingehalten wird. 

Die Dauer einer Sendung wird durch das Programmschema bestimmt. Der Sender hat sowohl das 

Programmschema als auch die Aktivierung des Auswahlmechanismus so zu gestalten, dass damit 

grundsätzlich eine Berufung auf die Unvorhersehbarkeit des tatsächlichen Spiel- und Sendungsendes 

durch den Livecharakter der Sendung ausgeschlossen ist. 

Der Beginn einer neuen Sendung muss on-air und durch Nennung und Einblendung des Sendungs-

titels und aller nach der GWS erforderlichen Hinweise kommuniziert werden. 

 

b) Vorspiegelung von Zeitdruck 

Es darf kein Zeitdruck vorgespiegelt werden. Vorspiegelung von Zeitdruck liegt beispielsweise vor, 

wenn unzutreffender Weise suggeriert wird, der Durchstellzeitpunkt sei nahe bzw. wenn das 

nahende Sendeende wahrheitswidrig angekündigt wird. 

Wird dem Publikum suggeriert, dass während eines bestimmten Zeitfensters besonders günstige 

Spielbedingungen gelten (insbes. eine besonders hohe Einwahlchance), so muss dies während des 

betreffenden Zeitfensters tatsächlich der Fall sein. Ansonsten liegt eine Vorspiegelung von Zeitdruck 

vor. Darüber hinaus müssen diese Spielbedingungen nach Ablauf des Zeitfensters unmittelbar wieder 

entfallen. 

c) Countdowns 

Countdowns einschließlich des Herunterzählens durch den Moderator oder aus dem Off sind generell 

zulässig, solange mit dem Ablauf des Countdowns eine (ggf. eine von mehreren) beim Start angekün-

digte und für das Spiel relevante Konsequenz verbunden ist (z.B. Zuschlag des Auswahlmechanismus, 

Lösungstipp, Erhöhung der Gewinnsumme). Ansonsten wird Zeitdruck vorgespiegelt. 
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Die mangelhafte Erläuterung des Auswahlverfahrens im Verlauf der Sendung kann nicht durch detail-

lierte Erläuterungen in Fernsehtext oder Internet bzw. Hinweise darauf kompensiert werden. 

 

11.1.3 Jugendschutzhinweise 

Hinweise auf den Ausschluss Minderjähriger sind auch in der Zeit auszustrahlen, in der nach § 5 

Abs. 4 JMStV nicht mit minderjährigen Nutzern gerechnet werden muss. Die Vorgaben zu Transpa-

renz und Information erfordern eine umfassende Aufklärung aller Nutzer über die Teilnahmeberech-

tigung bzw. den Ausschluss mancher Nutzer von der Gewinnmöglichkeit. 

Der Hinweis auf den Teilnahmeausschluss Minderjähriger befreit nicht von dem Hinweis, dass eine 

Gewinnausschüttung an Minderjährige nicht erfolgt. Beide Hinweise haben kumulativ zu erfolgen. 

 

11.1.4 Hinweise auf das Teilnahmeentgelt 

Bei den Hinweisen auf das Teilnahmeentgelt ist auch auf mögliche höhere Mobilfunkkosten hinzu-

weisen. 

 

11.1.5 Hinweise bei Einzelgewinnspielen 

Bei Gewinnspielen im Fernsehen, die außerhalb einer Gewinnspielsendung veranstaltet werden, 

können die notwendigen Hinweise gem. § 11 Abs. 2 GWS bei der gleichzeitigen mündlichen wie 

schriftlichen Eröffnung einer Teilnahmemöglichkeit mündlich oder schriftlich erfolgen. 

 

12 Auskunfts- und Vorlagepflichten 
§ 12 GWS

7
 

(1) Anbieter von Gewinnspielen / Gewinnspielsendungen haben der zuständigen Aufsichtsbehörde 
jeweils auf Verlangen und in aktueller Fassung vorzulegen: 

1. eine ausführliche Erläuterung etwaiger angewandter Verfahren zur Auswahl der Nutzerinnen und 
Nutzer einschließlich etwaiger Varianten, 

2. die allgemeinen Teilnahmebedingungen unter Angabe ihrer Veröffentlichung, 

3. etwaige interne, die Veranstaltung der Sendung und die Durchführung der Spiele betreffende 
Dienstanweisungen, 

4. zur Prüfung des technischen Auswahlmechanismus gemäß § 5 Abs. 2 S. 1 technische Protokolle 
über Funktion und konkrete Anwendung eines etwaigen Auswahlmechanismus (wie beispielsweise 
Angaben zum Vorzählfaktor), 

5. Belege über das Nutzerinnen- und Nutzeraufkommen gem. § 5 Abs. 2 S. 2, 

6. einen schriftliche Nachweis über tatsächliche Gewinner sowie über ausgezahlte Gewinnsummen, 

7. ausführliche Lösungsskizzen einzelner Spiele sowie ggf. Referenzen, 

8. Belege für die Veröffentlichung von Spielauflösungen gem. § 9 Abs. 6 S. 2, 

                                                           
7
 § 12 Abs. 1 Nr. 5 GWS wurde im Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofes vom 28.10.2009 zum – von der 9Live 

Fernsehen GmbH vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof angestrengten – Normenkontrollverfahren für den 
Zuständigkeitsbereich der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM) für unwirksam erklärt. 
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(2) Der Anbieter hat die betreffenden Daten drei Monate nach Durchführung des Gewinnspiels bzw. 
Ausstrahlung der Gewinnspielsendung vorzuhalten. Telekommunikationsrechtliche und daten-
schutzrechtliche Regelungen sind zu beachten. 

(3) Sofern sich der Anbieter zur Durchführung eines Gewinnspieles / einer Gewinnspielsendung Drit-
ter bedient, sind diese entsprechend zu verpflichten. 

 

12.1 Erläuternde Ausführungen zu § 12 
§ 12 GWS erfordert auch eine Protokollierung einer etwaigen Befragung von Teilnehmern vor der 

Durchstellung ins Studio (bspw. „Screening“). Die Auskunfts- und Vorlagepflichten der Anbieter von 

Gewinnspielen gegenüber der zuständigen Aufsichtsbehörde erstrecken sich auch auf die Modalitä-

ten des Einsatzes solcher Vorabbefragungen, namentlich auch auf den Organisationsablauf sowie das 

Protokoll der Befragung. 

13 Ordnungswidrigkeiten 
§ 13 GWS 

(1) Eine Ordnungswidrigkeit nach § 49 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 des Rundfunkstaatsvertrags begeht, wer 

1. entgegen § 3 Abs. 1 bei konkreten Anhaltspunkten für die Minderjährigkeit einer Nutzerin oder 
eines Nutzers, bzw. die Minderjährigkeit unter 14 Jahren, das Alter der Nutzerin oder des Nutzers 
nicht überprüft oder bei erwiesener Minderjährigkeit einer Nutzerin oder eines Nutzers, bzw. einer 
Minderjährigkeit unter 14 Jahren, dessen weitere Teilnahme sowie die Gewinnauszahlung nicht 
unterbindet. 

2. entgegen § 8a Abs. 1 Satz 6 des Rundfunkstaatsvertrags ein Gewinnspiel / eine Gewinnspielsen-
dung anbietet, für das/ die insgesamt ein Entgelt von mehr als 50 Cent erhoben wird.“ 

3. entgegen § 5 Abs. 1 Satz 2 nicht für die von ihm veranstalteten Gewinnspiele und Gewinnspiel-
sendungen verbindliche allgemeine Teilnahmebedingungen aufstellt oder diese nicht veröffentlicht, 

4. bei einem technischen Auswahlverfahren entgegen § 5 Abs. 2 eine technische Protokollierung des 
Ablaufs des Auswahlmechanismus nicht sicherstellt bzw. das Nutzerinnen- und Nutzeraufkommen 
nicht protokolliert, 

5. entgegen § 6 Abs. 1 falsche, irreführende oder widersprüchliche Angaben macht, 

6. entgegen § 7 Eingriffe in ein laufendes Gewinnspiel oder eine laufende Gewinnspielsendung vor-
nimmt, 

7. entgegen § 8 Nutzer nicht vor übermäßiger Teilnahme schützt, 

8. bei Durchführung und Gestaltung des Spiels gegen die Vorgaben des § 9 verstößt, 

9. entgegen § 10 Abs. 3 in den Teilnahmebedingungen nicht auf das Teilnahmeentgelt, den Jugend-
schutz gem. § 3 Abs. 1, den Ausschluss von der Teilnahme gem. § 4, die konkrete Ausgestaltung 
eines eingesetzten Verfahrens zur Auswahl der Nutzerinnen und Nutzer (wie beispielsweise Vorzähl- 
bzw. Vorschaltfaktor) und die allgemeinen Bedingungen für die Ausschüttung eines Gewinns hin-
weist, 

10. seine Informationspflichten entgegen § 11 Abs. 1 bis 6 nicht erfüllt, 

11. entgegen § 12 seinen Auskunfts- oder Vorlagepflichten nicht nachkommt. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße von bis zu 500.000 Euro geahndet werden. 


